
 
Arbeitgeber .............................................................................................................................. 
Arbeitnehmer/in ....................................................................................................................... 
geb. am ..................................., wohnhaft in ............................................................................ 
 

Vereinbarung über den Teilübertritt ("Einfrieren") 
gemäß § 47 Abs. 2 BMVG 

 
 
1. Gemäß § 47 Abs. 1 des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes wird mit Wirkung ab 
.................................... (Übertrittsstichtag) anstelle der Abfertigungsregelungen des 
Angestelltengesetzes bzw. Arbeiter-Abfertigungsgesetzes die Geltung der Bestimmungen des 
Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes vereinbart. Ab dem Übertrittsstichtag werden für die 
weitere Dauer des Arbeitsverhältnisses Abfertigungsbeiträge (MV-Beiträge) zur Veranlagung 
durch die ausgewählte MV-Kasse, das ist 
................................................................................................. entrichtet; ausschließlich gegen 
diese MVKasse richtet sich auch ein späterer Anspruch auf Abfertigung für die nach dem 
Übertrittsstichtag erworbene Abfertigungsanwartschaft. Die Altabfertigungsanwartschaften 
richten sich weiterhin gegen den Arbeitgeber. 
 
2. Ausgehend von einer abfertigungswirksamen Dauer des Arbeitsverhältnisses von ............... 
Jahren ergibt sich unter Einbeziehung kollektivvertraglicher Ansprüche bis zum 
Übertrittsstichtag eine Altabfertigungsanwartschaft von insgesamt ........ Monatsentgelten. Für 
diese Altabfertigungsanwartschaft gelten weiterhin die Abfertigungsregelungen des 
Angestelltengesetzes bzw. Arbeiter-Abfertigungsgesetzes. Bei einem späteren Ausscheiden mit 
nach diesen Vorschriften gegenüber dem Arbeitgeber bestehendem Abfertigungsanspruch wird 
der Berechnung der für die Altabfertigungsanwartschaft zustehenden Abfertigung das für den 
letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührende Entgelt zu Grunde gelegt. 
 
3. Rücktrittsrecht: Der Arbeitnehmer kann vom gegenständlichen Übertrittsvertrag 
rechtswirksam zurücktreten, sofern der Arbeitgeber binnen drei Wochen ab 
Vertragsunterfertigung schriftlich Kenntnis vom Rücktritt erhält. 
 
 
................................................, am .................................... 
 
 
für den Arbeitgeber: ......................................................................................................... 
 
Arbeitnehmer:............................................................................................................... 
 
 
 


